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Gemeindeversammlung 

 
 

 
Protokoll der 

 

Gemeindeversammlung vom 
 
 

Mittwoch, 15. Juni 2011, 20.00 - 22.00 Uhr 
 
 

In der Turnhalle der Schulanlage „Räbli“ 

 
 

 
Vorsitz 
 

Stimmenzähler 

Stefan Müller, Präsident 
 

Marlies Rihs und Susi Bratschi 
 
 
 

Protokoll 
 

Anwesende Stimmberechtigte 
 

Absolutes Mehr 
 
Personen ohne Stimmrecht 

Silvia Wüthrich 
 

56 (3.98 % der Stimmberechtigten) 
 

29 
 
Silvia Wüthrich, Gemeindeschreiberin 

Sandra Geider, Finanzverwalterin 
Lisa Iff, Verwaltungsangestellte 

Michael Hänzi, Firma Talus 
Heinz Kofmel, Bieler Tagblatt 
 

 

 
 
 

 
 

Das Protokoll der letzten Gemeindeversammlung lag 30 Tage nach der Versamm-
lung während 20 Tagen öffentlich bei der Gemeindeverwaltung auf. 

 
 
 

Bei der Gemeindeverwaltung Safnern lagen 30 Tage vor der Versammlung Unter-
lagen zu den Traktanden 1 bis 6 und 8 öffentlich auf. 
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Traktanden 
 
1. Jahresrechnung 2010 

 
2. Übertragung Netzverantwortung Elektrizitätsversorgung Safnern an die Energie-

versorgung Büren AG 
 

3. Auslagerung wiederkehrende Gebührenfakturierung an die Energieversorgung 
Büren AG 
 

4. Erneuerung der Leistungsverträge mit fünf kulturellen Institutionen der Stadt Biel 
 

5. Sanierung Kirchweg (Wasser, Abwasser und Strasse) 
 
 

6. Abrechnung Verpflichtungskredit Wasserleitung Reservoir Burirain-Quellenweg 
 

7. Abrechnung Rahmenkredit Basiserschliessungen 

 
 

Das Protokoll der Gemeindeversammlung liegt spätestens 30 Tage nach der Ver-
sammlung während 20 Tagen öffentlich auf. Während der Auflage kann schriftlich 
Einsprache beim Gemeinderat erhoben werden. 

 
Allfällige Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen 

nach der Versammlung schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt 
einzureichen. Wer pflichtwidrig nicht anlässlich der Versammlung rügt, kann ei-
nen gefassten Beschluss nachträglich nicht mehr anfechten. 

 
Stimmberechtigt sind alle Schweizerinnen und Schweizer ab 18 Jahren, die min-

destens seit drei Monaten in der Gemeinde Safnern angemeldet sind. Das 
Stimmrecht wird von keiner Person bestritten. 
 

 
Der Präsident Die Sekretärin 
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1 Jahresrechnung 2010 Genehmigung 2011/131 
 

2 Elektrizitätsversorgung: Überprü-
fen Auslage-
rung/Verpachtung/Verkauf 

Genehmigung 2011/132 

 

3 Elektrizitätsversorgung: Überprü-

fen Auslage-
rung/Verpachtung/Verkauf 

Genehmigung 2011/133 

 

4 Regionale Kulturkonferenz RKK Genehmigung 2011/134 
 

5 Kirchweg / Werkleitungen Genehmigung 2011/135 
 

6 Wasserleitung Reservoir Burirain-

Quellenweg 

Kenntnisnahme 2011/136 

 

7 Rahmenkredit für Erschliessungen Kenntnisnahme 2011/137 
 

8 Gemeindeversammlung vom 15. 

Juni 2011 

Orientierungen 2011/138 

 

9 Gemeindeversammlung vom 15. 
Juni 2011 

Verschiedenes 2011/139 
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8.131 
 
 

Verwaltungsrechnung 
 
 

 Jahresrechnung 2010 
 
 

 Genehmigung 
 
 

Bericht 

Der Voranschlag für das Jahr 2010 sah einen Aufwandüberschuss von 
Fr. 305‘150.00 vor. Die Rechnung 2010 schliesst bei einem Aufwand von 
Fr. 8‘247‘705.75 und einem Ertrag von Fr. 8‘206‘336.85 nach Vornahme der or-

dentlichen Abschreibungen mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 41‘368.90 ab. 
Gegenüber dem Voranschlag entspricht dies einer Besserstellung von 

Fr. 263‘781.10. 
 
Die Nachkredite betragen insgesamt Fr. 472‘972.70, davon sind Fr. 257‘011.50 ge-

bunden und Fr. 215‘961.20 liegen in der Kompetenz des Gemeinderates.  
 

Untenstehend eine Zusammenstellung der Rechnung 2010 sowie die wichtigsten 
Begründungen dazu. 
 

Die Jahresrechnung der Gemeinde Safnern schliesst per 31. Dezember 2010 wie 
folgt ab: 

 
Ergebnis vor Abschreibungen 
Aufwand Fr. 7‘990‘715.70 

Ertrag Fr. 8‘206‘336.85 
Ertragsüberschuss brutto Fr. 215‘621.15 

 
Ergebnis nach Abschreibungen 
Ertragsüberschuss brutto Fr. 215‘621.15 

Harmonisierte Abschreibungen Fr. 256‘990.05 
Übrige Abschreibungen Fr. 0.00 

Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Fr. 0.00 
Aufwandüberschuss Fr. 41‘368.90 
 

Der Aufwandüberschuss von Fr. 41‘368.90 wurde dem Eigenkapital belastet. Dieses 
beträgt somit per 31. Dezember 2010 Fr. 1‘543‘279.05. 

 
 

Laufende Rechnung 
Hier einige Begründungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag, wel-
che zum Ergebnis der Rechnung 2010 geführt haben: 

 
Allgemeine Verwaltung 

Durch den Personalwechsel auf der Verwaltung liegen die Löhne des Verwaltungs-
personals sowie die Sozial- und Unfallversicherungsbeiträge Fr. 43‘320.95 unter 
dem budgetierten Betrag, dafür ist der Betrag für das Führen der Finanzverwaltung 

durch die Firma ROD um Fr. 51‘122.05 höher ausgefallen. Die Weiterarbeit am Or-
ganisationshandbuch für Behörde und Verwaltung wurde nochmals zurückgestellt. 

Das Büromobiliar für die Finanzverwaltung wird erst im Jahr 2011 ersetzt. Die in-
ternen Verrechnungen wurden angepasst. 
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Öffentliche Sicherheit 

Der Beitrag an die ZSO Nidau plus fiel um Fr. 6‘750.15 höher aus als budgetiert, da 
bereits ein Akontobetrag für 2011 verrechnet wurde. Die Spezialfinanzierung 

Schutzraumersatzabgaben wurde mit einer Entnahme von Fr. 25‘439.50 ausgegli-
chen. 
 

Bildung 
Der Beitrag für die Lehrerbesoldung an den Kanton für die Primarschule fiel höher 

aus als budgetiert. Dieser ist abhängig von der Schüler- und Einwohneranzahl. Bei 
der Sekundarstufe wurde der Beitrag für 2010 falsch budgetiert und fiel deshalb 
rund Fr. 47‘400.00 höher aus. Ebenfalls besuchen mehr Kinder die Musikschule als 

angenommen.  
 

Kultur und Freizeit 
Der Kulturbeitrag an die Stadt Biel fiel um Fr. 9‘859.00 tiefer aus als erwartet. Der 
Beitrag für den Lehrpfad Uferweg Häftli wird erst ab 2011 fällig und die Grenzsteine 

wurden noch nicht ausgeführt. Der Minderaufwand für den Unterhalt des Sportplat-
zes belaufen sich auf Fr. 12‘228.85. 

 
Soziale Wohlfahrt 
Die Gemeindeanteile an den Lastenausgleich EL sind um rund Fr. 18‘100.00 tiefer 

ausgefallen als budgetiert. Der Lastenausgleich Familienzulagen von Fr. 26‘200.00 
musste nicht bezahlt werden, die Anteile werden erst ab 2011 fällig. Ebenso wird 

der Beitrag an die Regionale Jugendarbeit erst ab 2011 fällig. Die Inkassokosten für 
die Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder von Fr. 12‘500.00 fallen 
weg, da die Stiftung „zäme läbe“ im 2010 aufgelöst wurde. Der Beitrag an den RSD 

Orpund fiel rund Fr. 20‘000.00 höher aus als budgetiert, dies infolge Anschaffung 
eines Buchhaltungstools. 

 
Verkehr 
Die Unterhaltskosten für die Strassenbeleuchtung fielen Fr. 33‘545.45 tiefer aus, da 

die Beleuchtung Büttenbergstrasse noch nicht ausgeführt wurde. Die Auslastung für 
die SBB-Tageskarten betrug 2010 insgesamt 93,11 %. 

 
Umwelt und Raumordnung 
Da die Stellenausschreibung für den Brunnenmeister noch nicht erfolgt ist, ergibt 

sich ein Minderaufwand von Fr. 12‘350.15. Für die Spezialfinanzierungen Wasser 
und Abwasser wurden hohe Kosten für Leitungsbrüche budgetiert, die jedoch nicht 

eingetroffen sind. Bei der SWG musste mehr Wasser bezogen werden, da die Quel-
len weniger Wasser schütteten und die Quelle Riedrain 1.4 geschlossen wurde. Da 

bei der Spezialfinanzierung Abwasser nur wenige Investitionen ausgeführt wurden, 
konnten auch weniger Abschreibungen gebucht werden als budgetiert. 
 

Volkswirtschaft 
Die Kosten für den Stromeinkauf inkl. Netznutzung fielen total rund Fr. 75‘000.00 

tiefer aus als budgetiert. Im Jahr 2010 sind die Kapitalzinsen zu Gunsten des Steu-
erhaushalts von Fr. 84‘000.00 verrechnet worden. Die Einlage in den Werterhalt 
wurde von der Youtility AG neu berechnet und ist nun um Fr. 105‘000.00 tiefer als 

budgetiert. 
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Finanzen und Steuern 

Die Steuereinnahmen bei den obligatorischen periodischen Steuern sind um 
Fr. 84‘038.25 tiefer ausgefallen als budgetiert. Bei den aperiodischen Steuern wur-

de der Budgetbetrag um Fr. 23‘223.00 unterschritten. Der Beitrag aus dem Finanz-
ausgleich ist um Fr. 59‘120.00 tiefer ausgefallen als budgetiert. Die Zinsbelastung 
durch Fremdmittel ist um Fr. 16‘140.68 tiefer als berechnet, dies durch tiefere 

Zinssätze bei Darlehen. Bei der Liegenschaft Birkenweg wurden diverse Unterhalts-
arbeiten ausgeführt. Bei den Rückerstattungen wurden per Ende 2010 die Neben-

kostenabrechnungen für knapp zwei Jahre erstellt.  
 
Bestandesrechnung 2010 / mittel- und langfristiges Fremdkapital 

Das Fremdkapital hat im Berichtsjahr um Fr. 858‘287.55 abgenommen. Die Ab-
nahme ist auf die Rückzahlung von Darlehen in der Höhe von Fr. 500‘000.00 und 

den per Jahresende tieferen Kreditorenbestand zurückzuführen.  
 
Das Verwaltungsvermögen hat per 31. Dezember 2010 um Fr. 299‘951.80 infolge 

der Investitionen zugenommen. 
 

Investitionsrechnung 
Im Berichtsjahr 2010 gab es Nettoinvestitionen von Fr. 299‘951.80. Diese setzen 
sich wie folgt zusammen:  

 
Ausgaben 

Rahmenkredit 2009-2013 (Strassen) Fr. 116‘119.25 
Verkehrsplanung (kommunal) Fr. 15‘468.90 
Wasserversorgung Fr. 101‘449.05 

Abwasserentsorgung Fr. 58‘005.30 
Detailplanung Dorfbach Fr. 25‘248.80 

Revision Ortsplanung/Baureglement Fr. 16‘872.60 
Elektroversorgung Fr. 3‘320.00 
 

Einnahmen 
Anschlussgebühren Wasser Fr. 18‘204.00 

Subventionsbeitrag Hydrant Fr. 2‘788.10 
Anschlussgebühren Abwasser Fr. 14‘940.00 
Anschlussgebühren Elektro Fr. 600.00 

 
 

Erläuterungen 
Beat Furrer erläutert in Kürze die Jahresrechnung 2010. 

 
Diskussion 
Herr Rihs weist darauf hin, dass vor zwei Jahren geplant war die Steuern zu erhö-

hen. Wie ist die Absicht des Gemeinderats für das Budget 2012? 
 

Beat Furrer informiert, dass es zurzeit noch nicht möglich ist, zu dieser Frage Stel-
lung zu nehmen. 
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Antrag 

 Der Gemeinderat beantragt die Jahresrechnung 2010 mit einem Aufwandüber-
schuss von Fr. 41‘368.90 zu genehmigen. 

 

Beschluss 
 Die Gemeindeversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2010 mit einem 

Aufwandüberschuss von Fr. 41‘368.90. 
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11.3 
 
 

Auslagerung/Verpachtung/Verkauf 
 
 

 Elektrizitätsversorgung: Überprüfen Auslage-
rung/Verpachtung/Verkauf 
 
 

 Genehmigung 
 
 

Bericht 
Die durch den Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe EW hat sich an zahlreichen 
Sitzungen seit dem Sommer 2009 mit der Zukunft der Elektroversorgung Safnern 

befasst. Diverse Varianten wurden geprüft, Offerten von verschiedenen Anbietern 
eingeholt.  

An einem Audit durch Electrosuisse vom 29. Oktober 2010 wurden die Stärken und 
Schwächen der Elektroversorgung Safnern durch eine neutrale Stelle bewertet. Es 
zeigt sich klar, dass im heutigen Zeitpunkt nicht von einer Auslagerung gesprochen 

werden kann, sondern viel mehr eine Zusammenarbeit mit einer anderen Elektro-
versorgung gesucht wird, die möglichst individuell die Bedürfnisse der Gemeinde 

Safnern abdeckt. Im Vordergrund steht die Netzverantwortung, welche nach Stand 
der Abklärungen durch den Gemeinderat oder die Betriebekommission Safnern 
nicht getragen werden kann. 

 
Zudem hat der Bericht des Audits durch Electrosuisse vom 29. Oktober 2010 fol-

gende Arbeiten und Massnahmen angezeigt: 
 Erstellen des Sicherheitskonzepts 
 Definition der Sicherheitsverantwortung 

 Schulungen und Instruktion der Mitarbeiter 
 Durchführung des Unterhaltes und der Verwendung von Checklisten 

 Durchführung der periodischen Installationskontrollen gemäss Verordnung 
 Stichprobenkontrollen 
 Entflechtung Karteiführung und Kontrollen im Versorgungsgebiet der EV Saf-

nern (erfolgt z.Zt. durch Elektro Mühlemann, Aefligen) 
 Saubere Ablage der gesamten Dokumentation 

 
Die Netzverantwortung wird wie folgt definiert: 
„Die Verantwortung im Versorgungsunternehmen trägt generell die Leitung des Un-

ternehmens. Diese kann sie allerdings für einzelne Tätigkeits- und Aufgabenfelder 
auf hinreichend qualifiziertes Personal „die technische Führungskraft übertragen“. 

 
Die Energieversorgung Büren AG zeigt sich aus geographischer Sicht wie auch von 

der Grösse her als idealer Partner, welcher individuell auf die Bedürfnisse von Saf-
nern eingeht. Grössere Anbieter wie die BKW, der ESB oder die ESAG Lyss sind in 
ihren Angeboten massiv teurer oder zeigen nur Interesse an einem Kauf der Elekt-

roversorgung Safnern, was nicht im Sinn des Gemeinderates ist. 
 

Das Erstellen eines Sicherheitskonzepts, ist von Electrosuisse als dringende Mass-
nahme vorgeschlagen. Ein solches würde mit der Übertragung der Netzverantwor-
tung durch die Energieversorgung Büren AG ausgearbeitet. 

Die Anstellung der zwei Anlagewärter, welche ihre nebenamtliche Tätigkeit sehr 
pflichtbewusst und mit grossem Engagement ausüben, wird durch die Energiever-

sorgung Büren AG übernommen. 
 
Die administrative Verwaltung der Installationskontrollen läuft zur Zeit über Elektro 

Mühlemann, Aefligen. Es ist schwer abzuschätzen, ob ein korrekter Abgleich der 
Datenbank der Gemeinde (Einwohnerkontrolle) und der Datenbank von Elektro 
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Mühlemann gewährleistet ist. Da die Energieversorgung Büren AG ebenfalls mit 
dem Softwareanbieter der Einwohnergemeinde Safnern arbeitet, ist der Datentrans-

fer der Einwohnerkontrolle gewährleistet.  
 

Fazit: 
Die Energieversorgung Büren AG würde die Netzverantwortung über die Energie-
versorgung Safnern übernehmen. Das Leitungsnetz bleibt im Besitz der Einwohner-

gemeinde und die strategische Verantwortung trägt weiterhin der Gemeinderat, mit 
fachlicher Beratung durch die Betriebekommission. Im Weitern würde durch die 

Energieversorgung Büren AG die heutige Zusammenarbeit mit langjährigen Part-
nern berücksichtigt. Zudem werden unsere Anlagewärter auch weiterhin für die 
Kontrollarbeiten des Netzes zuständig sein. 

 
Die vereinbarten Leistungen zur Übertragung der Netzverantwortung an die Ener-

gieversorgung Büren AG beläuft sich auf jährlich wiederkehrende Kosten von 
Fr. 39‘100.00 exkl. MwSt. 
 

Vorteile der Übertragung Netzverantwortung: 
- Gesetzeskonforme Lösung.  

- Der Netzbetrieb und die Netzverantwortung werden an einen professionell ge-
führten Netzbetreiber delegiert.  

- Die Betriebkommission und der Gemeinderat können ihre Verantwortung 

stufengerecht wahrnehmen. 
 

Folgende Aufgaben werden durch die Übertragung der Netzverantwortung an die 
Energieversorgung Büren AG abgedeckt: 
 

Netzbetrieb 
Netzinstandhaltung 

Sicherheit und Schulung 
- Erstellung resp. Nachführung Sicherheitskonzept 
Kapazitätsüberwachung und Netzqualität 

- Reklamationen erfassen, beurteilen und Massnahmen vorschlagen 
- Belastungsengpässe und Qualitätsmängel erkennen, aufzeigen und Lösungen 

vorschlagen 
Instandhaltung 
- Instandhaltungsanforderungen beurteilen (IST / SOLL Situation) 

- Organisation der Instandhaltung 
- Auftragserteilung für die Kontrollen / Inspektionen an Dritte 

- Inspektion und Verhandlungen mit dem ESTI 
- Budget, Kostenvoranschlag und Kreditanträge erarbeiten 

Bereitschaftsdienst (Pikett) 
- Alarmstelle mit 24h Service 
- Aufgebot und Unterstützung des lokalen Leistungserbringers / Anlagewärters 

Messwesen Zählermanagement 
- Disposition / Gerätestandort 

- Eichung, Prüflosverwaltung 
- Montage, Demontage, Auswechslung 
- Verwaltung, Zählerbewirtschaftung, Technische Auskünfte 

- Bestellung von Zählern in Absprache mit der Gemeinde 
- Bestellung von Programmierungen der RS-Empfänger 

- Führen der Kundenkartei 
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Hausinstallationskontrolle 

Management der Hausinstallationskontrolle 
- Überwachen der Kontrollperiodizität 

- Aufforderung zur Kontrolle 
- Kontrollfristen überwachen 
- Kontrolldaten pflegen 

- Mahnwesen 
- Kontakt mit dem ESTI und den Eidg. Instanzen wahren 

Hausinstallationskontrolle 
- Kontrollen durchführen, Berichte er- und zustellen 
- Nachbesserungen überwachen 

 
Finanzielles 

Aktuell werden folgende Kosten den Gemeindebetrieben verrechnet: 
 
Energieversorgung Safnern 

Bezeichnung Fr. 2010

Elektro Gutjahr Fr. 2'000.00

Elektro Mühlemann Fr. 2'400.00

Verwaltung Fr. 8'500.00

Unterhalt Elektro Fr. 9'500.00

Total Fr. 22'400.00  
 

Falls die Gemeindeversammlung am 15. Juni 2011 der Übertragung der Netzver-
antwortung an die Energieversorgung Büren AG zustimmt, führt dies zu jährlich 
wiederkehrenden Kosten von Fr. 39‘100.00 exkl. MWSt. 

 
Zur Zeit sind die Ausgaben von der Energieversorgung Safnern geringer als die 

Kostenverrechnung durch die Energieversorgung Büren AG. Dies resultiert daher, 
dass die Energieversorgung Büren AG neu die Planung von Projekten und Sanie-
rungsmassnahmen durchführen würde. Die Beschlussfassung über Projekte bleibt 

jedoch bei den Behörden von Safnern. Die Elektroversorgung Safnern ist nicht in 
der Lage die am Audit von Electrosuisse festgestellten Mängel sowie die gesetzli-

chen Vorschriften zu erfüllen. Allein das Erstellen eines Sicherheitskonzepts verur-
sacht Kosten von ca. Fr. 5‘000.00. Diese Zusatzaufwände sind im Leistungsvertrag 
mit der Energieversorgung Büren AG enthalten.  

 
Der Gemeinderat Safnern hat am 26. April 2011 den Entwurf des Zusammenar-

beitsvertrags betreffend der Übertragung der Netzverantwortung der Elektroversor-
gung Safnern an die Energieversorgung Büren AG ab 1. Januar 2012 genehmigt, 
unter Vorbehalt der Zustimmung an der Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2011. 

Der Vertragsentwurf liegt bei der Gemeindeverwaltung Safnern zur Einsicht auf. 
 

Erläuterungen 
Andreas Mori, Ressortleiter Betriebe stellt Herrn Michael Hänzi, Miteigentümer der 
Firma Talus vor und übergibt diesem das Wort. Herr Hänzi erinnert sich, als er 

erstmals in Safnern seinem Heimatort -war, damals mit seinem Grossvater. Walter 
Hänzi. Herr Hänzi betreut seitens der Fa. Talus rund 80 Gemeinden im Kanton 

Bern. Die Fa. Talus ist für die Software der Gemeindeverwaltungen im Bereiche 
Einwohnerkontrolle/Buchhaltung/Gebührenfakturierung zuständig. 
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Er verweist auf die intensive Entwicklung der Gemeinden in den vergangenen Jah-
ren, insbesondre durch die Registerharmonisierung, welche durch das Volk ange-

nommen wurde. Die Folge waren umfassende Änderungen in den Gemeinden für 
die Harmonisierung der Gemeinderegister mit den kantonalen und eidgenössischen 

Registern. Es findet in der Administration eine ständige Weiterentwicklung statt. 
Gesteuert wird diese Entwicklung vom Kanton und Bund; die Gemeinden haben 
Vollzugszwang. 

 
Die Gemeindebetriebe sind wie eine eigene Firma innerhalb der Gemeinden, insbe-

sondre die Elektroversorgung. Bezüger bis Mehrbezug als 100‘000 Kw/h/Jahr kön-
nen den Stromlieferanten frei wählen; dies ist auch bereits heute in Safnern der Fall 
für Grossbezüger. 

Die administrative Abwicklung in der Verwaltung in solchen Fällen ist sehr schwie-
rig. Gutes Beispiel sind die gesetzlichen Vorgaben, wie heute eine Rechnung der 

Gemeinden auszusehen hat. Die Administration auf der Verwaltung ist zunehmend 
anspruchsvoller, die EDV-Kosten sind steigend und die Aufgaben werden immer 
komplexer. Eine Schaffung von Stellenprozenten ist die Folge, um die Administrati-

on bewältigen zu können. 
 

In der Politik steht heute aktuell zu Diskussion und ist in Planung, dass die Bevölke-
rung künftig seinen Anbieter selber wählen kann. Dies wird eine nochmalige Zu-
nahme und Erschwernis für die Gemeinden bringen. Die personellen Ressourcen 

sowie das Fachwissen sind die Schlüsselpunkte, ob die Gemeindeverwaltungen 
künftig diese Aufgabe noch selbständig bewältigen können. 

 
Es gibt verschiedene Varianten für eine Veränderung: 

- Verkauf Netz 

- Auslagerung Unterhalt 
- Auslagerung Administration (Verrechnung) 

- Auslagerung Unterhalt und Administration 
 
Ein Verkauf der Elektrizitätswerke liegt nicht im Trend, da die Gemeinden den Wert 

ihrer eigenen Elektroversorgung behalten möchten. 
Die Auslagerung Unterhalt und Administration sind Varianten, welche heute der Be-

völkerung in Safnern zum Beschluss vornehmen. 
 
Bereits zahlreiche Gemeinden haben den Entscheid für eine Zusammenarbeit oder 

teilweise Auslagerung gesucht. 
Mit der Strommarkliberalisierung – freie Marktwirtschaft und Wahlfreiheit des 

Strombezügers – werden immense administrative Anforderungen auf die Gemein-
den zukommen. Die ca. 900 Messstellen in Safnern stehen in Anbetracht zum Ver-

waltungsaufwand und den IT-Kosten in keinem Verhältnis. 
 
Andreas Mori informiert, dass der Gemeinderat Safnern bereits früh auf die kom-

mende Problematik sensibilisiert war, und deshalb eine Arbeitsgruppe ins Leben 
gerufen hat um diverse Varianten zu prüfen. Die Arbeitsgruppe hat innert Kürze 

folgende Kriterien festgelegt: 
- Die Lösung sollte personenunabhängig sein. 
- Die Elektroversorgung sollte im Besitz der Einwohnergemeinde bleiben. 

- Die Netzverantwortung sollte gesichert sein. 
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Unsere Elektroversorgung ist wie ein Boot mit den Stewardessen (Zählerableserin-
nen) Sonja Mahni und Christina Rihs, sowie den Matrosen (Anlagewärtern) Roli 

Hunziker und Manuel Klopfstein. Ein Kapitän des Schiffs fehlt aber im heutigen 
Zeitpunkt, weshalb der Gedanke für die Übertragung der Netzverantwortung auf-

kam. 
 
Diverse Varianten wurden geprüft: 

- Verkauf 
- Verpachtung 

- Beitritt in eine bestehen Aktiengesellschaft 
 

All diese Varianten wurden durch die Arbeitsgruppe als nicht sinnvoll erachtet. 

 
Auch wurde Elektro Gutjahr angefragt, ob diese die Netzverantwortung überneh-

men könnte. Diese teilte uns mit, dass sie nicht in der Lage ist die Netzverantwor-
tung nicht in jedem Bereich zu übernehmen. 
 

Eine Zusammenarbeit mit der Elektrizitätsversorgung Büren AG zeigte sich von der 
Grösse und der geographischen Lage her, als einzige und sinnvolle Variante, welche 

seitens Arbeitsgruppe wie auch vom Gemeinderat getragen wird. 
 
Erläuterungen zu Artikeln des Betriebsführungsvertrags: 

Artikel 15: 
Die jährlichen Kosten von Fr. 39‘100.00 werden jährlich überprüft. Im ersten Jahr 

ist die vorgeschriebene Ausarbeitung eines Sicherheitskonzepts vorgesehen. Es 
handelt sich bei diesem Betrag um ein Kostendach. Die jährliche Überprüfung, 
könnte auch eine Herabsetzung der Kosten zur Folge haben. 

 
Artikel17: 

Die Ausgabelimite von Fr. 10‘000.00 wurde so festgelegt, dass die Elektroversor-
gung Büren AG auch in Notfällen einen gewissen Handlungsspielraum hat. Dies ist 
wichtig um in Notfällen Massnahmen in die Wege zu leiten, ohne zuerst eine Bewil-

ligung der Betriebekommission einzuholen. 
 

Artikel 22: 
Die Gemeinden unterliegen dem öffentlichen Beschaffungswesen. 
 

Artikel 23: 
Die Vergabe von Aufträgen unterliegt den Kriterien der Wirtschaftlichkeit, d.h. wer 

kosten- wie auch leistungsmässig der Beste ist, erhält den Auftrag. 
 

Artikel 24: 
Der Vertrag läuft vorerst auf 5 Jahre und kann anschliessend jährlich gekündigt 
werden. 

 
Mit der kommenden Strommarktliberalisierung in den Jahren 2014/2015 wird Saf-

nern ohne Aufstockung des Personals und entsprechendem Fachpersonal in der Be-
triebsleitung nicht mehr in der Lage sein, die Elektroversorgung Safnern selber zu 
führen. 
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Diskussion 

Peter Möri findet die Kompetenzlimite von Fr. 10‘000.00 nur für Notfälle in Ord-
nung. Ihm ist wichtig, dass die Betriebekommission für die Vergabe von Aufträgen 

zuständig ist.  
 
Andreas Mori informiert, dass die Betriebekommission fachlich und der Gemeinderat 

strategisch die Verantwortung über die Elektroversorgung auch weiterhin tragen 
wird. 

 
Markus Stübner stellt in Frage, ob es besser wäre das Sicherheitskonzept von Fr. 
5‘000.00 separat in Auftrag zu gegeben und den Vertrag unabhängig abzuschlies-

sen. 
 

Rolf Zahnd erkundigt sich, ob auch die Youtility angefragt wurde. 
 
Andreas Mori informiert, dass Youtility die Anfrage abgelehnt hat, da diese die 

Netzverantwortung nicht übernehmen kann. 
 

Heinz Fankhauser informiert sich nach dem Wegfallen der Kosten des Sicherheits-
konzepts, wenn ein Kostendach von Fr. 39‘100.00 ausgewiesen ist. 
Andreas Mori verweist auf die jährliche Überprüfung der Kosten, welche dies ge-

währleisten wird. 
 

Willi Rihs erkundigt sich, ob die Gemeinde mit dem Vertrag die „Katze im Sack“ 
kauft. Er wäre für einen Vertrag von drei Jahren. 
Zudem möchte er wissen, wer die Artikel im Betriebsführungsvertrag ausgearbeitet 

hat. Wer entscheidet über die Netzverantwortung und wird durch Büren auch fest-
gelegt wo gebaut wird? 

 
Andreas Mori teilt mit, dass der Vertrag gemeinsam zwischen der Elektroversorgung 
Büren AG und den Behörden von Safnern erarbeitet wurde. Eine langfristige Zu-

sammenarbeit ist finanziell wie auch aus Sicht der Wirtschaftlichkeit sinnvoll, was 
einen Abschluss einer Vertragsdauer von fünf Jahren rechtfertigt. 

 
Alfred Brechbühler, Präsident der Arbeitsgruppe erläutert was die Netzverantwor-
tung beinhaltet. Die Elektroversorgungen sind verpflichtet, auch gegenüber den Ar-

beitnehmern alle möglichen Massnahmen zur Sicherheit des Personals zu gewähr-
leisten. Safnern ist ohne Sicherheitskonzept nicht in der Lage dies alleine zu ge-

währleisten. Wichtig ist eine Führung, welche die technische Verantwortung tragen 
kann. Die Entscheide im fachlichen wie strategischen Bereich bleiben bei den Be-

hörden der Einwohnergemeinde Safnern. 
 
Antrag  

 Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung der Übertragung der Netzverant-
wortung der Elektroversorgung Safnern an die Energieversorgung Büren AG ab 

1. Januar 2012 mit wiederkehrenden Kosten von jährlich Fr. 39‘100.00. 
 

Beschluss 

 Die Gemeindeversammlung genehmigt die Übertragung der Netzverantwortung 
der Elektroversorgung Safnern an die Energieversorgung Büren AG ab 1. Januar 

2012 mit wiederkehrenden Kosten von jährlich Fr. 39‘100.00. 
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11.3 
 
 

Auslagerung/Verpachtung/Verkauf 
 
 

 Elektrizitätsversorgung: Überprüfen Auslage-
rung/Verpachtung/Verkauf 
 
 

 Genehmigung 
 
 

Bericht 
Im Bereich der Elektrizitätsversorgung sind die Anforderungen für die Abrechnun-
gen in den letzten Jahren stark gestiegen und werden weiter zunehmen. Hier ein 

Überblick:  
 

Entwicklung Anforderungen Energieversorgungen 

 Teilmarktliberalisierung  grosse Kunden können den Stromlieferanten wählen 
(>100‘000 kWh) 

 Das führt zur Steigerung der Anforderungen 
 Beispiele dazu: Informationen auf Rechnungen, Führen von 2 Verträgen pro 

Kunde, jährliche Preisberechnungen, Elcom-Reporting (Rechenschaft ablegen), 

Anlagebuchhaltung führen 
 Volle Marktliberalisierung – Abstimmung voraussichtlich im 2014 / 2015 

 Noch komplexere Melde- und Wechselprozesse 
 

Auswirkung für Energieversorgungen 
 Massive Erhöhung des administrativen Aufwandes 
 Komplexere Systeme / Abläufe 

 Steigerung der Kosten für Systeme / Administration 
 Zusätzliche Abgaben (z.B. Swissgrid) 

 Spezialisierung der Administration notwendig 
 Ausweitung der Stellenprozente 
 Wenn volle Marktliberalisierung (auch Privatkunde hat freie Wahl), dann x-fach 

komplexer, Datenaustausch Netzanbieter / Stromverkäufer 
 

Schlussfolgerungen 
 Anforderungen Gemeinde – Energieversorgungsunternehmen gehen auseinan-

der, da andere gesetzliche Grundlagen und Bedürfnisse 

 Gemeindewerk muss Strategie überdenken 
Schlüsselfaktoren für Entscheidung sind u.A.: 

 Personelle Ressourcen / Fachwissen 
 Kosten im Verhältnis zu den Einnahmen 
 (Grundsatzproblem: Basiskosten im Verhältnis zu den Anzahl Kunden) 

 IT-Systeme tauglich für Erfüllung der Anforderungen 
 

Folgende Gründe sprechen für eine Auslagerung der Administration der Gemeinde-
betriebe Safnern: 
 Die Anforderungen bei den Abrechnungen im Bereich der Energieversorgung 

werden immer aufwändiger und komplizierter. 
 Für die Gebührenfakturierung der Gemeindebetriebe müssen Lizenzen für drei 

verschiedene Programme von drei verschiedenen Anbietern bezahlt werden (Ta-
lus Informatik AG, Encontrol AG, hkform). Jede neue Vorgabe im Strommarkt 
(Gesetzesänderungen, Youtility, Swissgrid und Elcom) verursacht Anpassungen 

in allen Programmen mit Kostenfolgen (neue Lizenzen, Arbeitsaufwand der In-
formatiker, ev. neue Verträge, ev. Personalschulungen). 



Protokoll Gemeindeversammlung 
 
 

vom  15.06.2011 
   
 

 

  

 Die Änderungen im Abrechnungsbereich auf Grund von Gesetzesänderungen 
oder Vorgaben der Youtility, Swissgrid und Elcom müssen die Energieversor-

gungen termingerecht umsetzten. 
 An die Firmen Youtility und Swissgrid und Elcom müssen jährlich rund 20 Sta-

tistiken und Auswertungen zugestellt werden, wobei die Anforderungen ständig 
zunehmen. 

 Die zuständigen Personen bei der Gemeindeverwaltung Safnern sind Allrounde-

rinnen und keine Fachpersonen für den Administrationsbereich der Gebühren-
fakturierung der Gemeindebetriebe. 

 Auf Grund des zunehmenden Verwaltungsaufwands, den Lizenz- und IT-Kosten 
werden die Ausgaben immer teurer und müssen den jeweiligen Spezialfinanzie-
rungen belastet werden.  

 Falls die Netzverantwortung der Gemeinde Safnern mittels eines Betriebsfüh-
rungsvertrags an die Elektrizitätsversorgung Büren AG übertragen wird, macht 

es Sinn, ebenfalls die Administration für die Gebührenfakturierung an den glei-
chen Betrieb auszulagern. 

 

Finanzielles 
Aktuell werden folgende Kosten den Gemeindebetrieben verrechnet: 

 
Elektroversorgung 

Bezeichnung Fr. 2009 Fr. 2010

Verrechneter Aufwand Verwaltung Fr. 62'041.00 Fr. 53'393.00

Verrechneter Aufwand Wegmeister Fr. 6'651.00 Fr. 6'437.00

Zählerablesungen Fr. 3'305.00 Fr. 3'305.00

Verrechnung EDV Fr. 0.00 Fr. 11'091.00

Unterhalt EDV Fr. 15'596.00 Fr. 15'947.00

Büromaterial/Porto Fr. 5'662.00 Fr. 3'273.55

Total Fr. 93'255.00 Fr. 93'446.55

 

Wasserversorgung 

Bezeichnung Fr. 2009 Fr. 2010

Verrechneter Aufwand Verwaltung Fr. 41'709.00 Fr. 45'839.00

Zählerablesungen Fr. 3'305.00 Fr. 3'305.00

Verrechnung EDV Fr. 0.00 Fr. 11'091.00

Büromaterial/Porto Fr. 896.00 Fr. 1'685.00

Total Fr. 45'910.00 Fr. 61'920.00

 

 
Abwasserentsorgung 

Bezeichnung Fr. 2009 Fr. 2010

Verrechneter Aufwand Verwaltung Fr. 37'709.00 Fr. 34'146.00

Verrechnung EDV Fr. 0.00 Fr. 4'754.00

Büromaterial/Porto Fr. 896.00 Fr. 1'685.00

Total Fr. 38'605.00 Fr. 40'585.00

 

 
Kehrichtentsorgung 
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Bezeichnung Fr. 2009 Fr. 2010

Verrechneter Aufwand Verwaltung Fr. 28'154.00 Fr. 17'000.00

Verrechnung EDV Fr. 315.00 Fr. 4'754.00

Büromaterial/Porto Fr. 896.00 Fr. 1'685.00

Total Fr. 29'365.00 Fr. 23'439.00

 
 

Zusammenzug 

Total Elektroversorgung Fr. 93'255.00 Fr. 93'446.00

Total Wasserversorgung Fr. 45'910.00 Fr. 61'920.00

Total Abwasserentsorgung Fr. 38'605.00 Fr. 40'585.00

Kehrichtentsorgung Fr. 29'365.00 Fr. 23'439.00

Gesamtkosten Fr. 207'135.00 Fr. 219'390.00

 
 

Falls die Gemeindeversammlung am 15. Juni 2011 der Auslagerung der Fakturie-

rung der wiederkehrenden Gebühren der Elektro- und Wasserversorgung sowie für 
die Abwasser- und Kehrichtentsorgung an die Energieversorgung Büren zustimmt, 

führt dies zu folgenden Kosten: 
 

Aufgaben jährliche 

Ausgaben

einmalige 

Ausgaben

Ablesung Fr. 8'800.00

Abrechnung / Versand Fr. 9'200.00

Mutationen Fr. 2'000.00

Ausserordentliche Ablesungen Fr. 2'400.00

Inkasso (erste + zweite Mahnung) Fr. 1'600.00

Kundenbetreuung Fr. 1'600.00

Sofware Lizenzen IS-E Fr. 4'500.00

Migration der Daten Fr. 14'600.00

Aufwand Talus (Kostendach) Fr. 20'720.00

Total exkl. MWSt Fr. 30'100.00 Fr. 35'320.00

 

 
Wenn nur die Auslagerung der Fakturierung für die Elektroversorgung an die Ener-

gieversorgung Büren AG erfolgen würde, führt dies zu folgenden Kosten: 
 

Aufgaben jährliche 

Ausgaben

einmalige 

Ausgaben

Ablesung Fr. 7'300.00

Abrechnung / Versand Fr. 8'400.00

Mutationen Fr. 1'600.00

Ausserordentliche Ablesungen Fr. 2'000.00

Inkasso (erste + zweite Mahnung) Fr. 1'600.00

Kundenbetreuung Fr. 1'600.00

Sofware Lizenzen IS-E Fr. 4'500.00

Migration der Daten Fr. 14'600.00

Aufwand Talus (Kostendach) Fr. 20'720.00

Total exkl. MWSt Fr. 27'000.00 Fr. 35'320.00
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Eine Auslagerung der Fakturierung für die Bereiche der wiederkehrenden Gebühren 
von Elektro-, Wasserversorgung, Abwasser und Kehricht ist sinnvoll und kosten-

günstiger als eine Aufgabenerfüllung durch die Gemeindeverwaltung Safnern. Da-
durch, dass die Energieversorgung Büren AG ebenfalls mit der Talus Informatik AG 

zusammenarbeitet und dieselben Ablesegeräte benutzt wie die Gemeinde Safnern, 
ist die Aufgabenübertragung technisch relativ einfach möglich. Bereits wurde bei 
personellen Engpässen bei der Gemeindeverwaltung und bei der Gebührenbereini-

gung zur Unterstützung mit der Energieversorgung Büren AG zusammengearbeitet. 
Die gesammelten Erfahrungen sind positiv, die Programmkenntnisse bei der Sach-

bearbeiterin vom Energieversorgung Büren AG sind bestens vorhanden. Die Anstel-
lungen der Zählerableserinnen der Gemeinde Safnern werden durch die Energiever-
sorgung Büren AG übernommen. 

 
Es ist zu beachten, dass für den Koordinationsaufwand mit der Energieversorgung 

Büren AG, die Sekretariatsarbeiten der Betriebekommission und die Finanzführung 
der Spezialfinanzierungen weiterhin ein gewisser Personalaufwand bei der Gemein-
de Safnern verbleibt. Dies sind geschätzte Kosten für 2012 von Fr. 130‘000.00 und 

ab 2013 von jährlich Fr. 100‘000.00 (2009: Fr. 169‘613.00, 2010: Fr. 150‘378.00, 
2010 wurden mehr Arbeiten auf Sachbearbeiterstufe vorgenommen, was zu einer 

Senkung der Verwaltungskosten führte). Ebenfalls entfallen die Lohnkosten für die 
ordentlichen und ausserordentlichen Zählerablesungen, weil diese bei einer Ausla-
gerung durch das Energieversorgung Büren AG organisiert und bezahlt würden. 

 
Wenn nur die Abrechnung der Energieversorgung ausgelagert würde, müssten die 

Arbeiten der anderen Werke weiterhin durch die Gemeindeverwaltung Safnern aus-
geübt werden. Dies führt zu Doppelspurigkeiten und die Kosten für die Bereiche 
Wasser, Abwasser und Kehricht wären in derselben Grössenordnung wie in den 

letzten Jahren.  
 

Die niedrigeren Kosten für die Abrechnung der wiederkehrenden Gebühren wirken 
sich positiv auf die Spezialfinanzierungen der Elektro-, Wasserversorgung und Ab-
wasser-, Kehrichtentsorgung aus und könnten zu einzelnen Tarifsenkungen führen. 

 
Der Gemeinderat Safnern hat am 26. April 2011 den Entwurf des Dienstleistungs-

vertrags betreffend der Ablesung und Abrechnung von Strom, Wasser, Abwasser 
und Kehricht mit der Energieversorgung Büren AG genehmigt, unter Vorbehalt der 
Zustimmung an der Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2011. Der Vertragsent-

wurf liegt bei der Gemeindeverwaltung Safnern zur Einsicht auf. 
 

Erläuterungen 
Andreas Mori verweist auf die hohen Kosten, welche die administrative Tätigkeit der 

Verwaltung verursacht. Durch die Strommarktliberalisierung werden diese Kosten 
künftig noch massiv erhöht. 
Nur den Strom durch die Elektroversorgung Büren AG verrechnen zu lassen, kommt 

nicht wesentlich günstiger als wenn zugleich Wasser/Abwasser/Kehricht in Büren 
verrechnet werden. 

 
Die Arbeitsgruppe, die Betriebekommission und der Gemeinderat Safnern empfeh-
len, die Übertragung der Administration an die Elektroversorgungen Büren AG. 
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Im Jahr 2012 ist eine Arbeitsplatzbewertung der Verwaltungsarbeiten vorgesehen. 
Gewisse IT-Kosten werden reduziert werden können. Über definitive Zahlen kann 

noch keine Aussage gemacht werden. 
 

Diskussion 
Rolf Zahnd wünscht, dass die Fiko - sollte der Vertrag angenommen werden - die 
ersparten Kosten künftig sich auf die Strompreise auswirken werden. Eine Überprü-

fung der Gebühren ist schon einige Jahre angezeigt. Die Annahme durch die Ge-
meindeversammlung der Auslagerung der Fakturierung für die Bereiche der wieder-

kehrenden Gebühren von Elektro-, Wasserversorgung, Abwasser und Kehricht Be-
reich sollte das Zeichen für einen Handlungsbedarf darstellen. 
 

Die Finanzverwalterin bestätigt, dass die Überprüfung der Gebühren durch die Fiko 
bereits aufgenommen wurde. 

 
Alfred Bratschi möchte wissen, wer in die Arbeitsgruppe gewählt wurde. Er ist der 
Meinung, dass auch in Arbeitsgruppen politische Vertreter sein sollten. 

 
Andreas Mori informiert, dass durch den Gemeinderat in die Arbeitsgruppe EW Alf-

red Brechbühler, Zangger Hans, Grünig Stefan, Andreas Mori, Hans-Ruedi Jenni. 
Somit waren in fachlicher Sicht, Technik, Bau, Finanzen und das Gewerbe vertre-
ten. 

 
Antrag 

 Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung, der Auslagerung der Fakturie-
rung für die Bereiche der wiederkehrenden Gebühren von Elektro-, Wasserver-
sorgung, Abwasser und Kehricht ab 1. Januar 2012 an die Energieversorgung 

Büren AG, mit wiederkehrenden Kosten von jährlich Fr. 30‘100.00 exkl. MWSt 
und einmaligen Kosten von Fr. 35‘320.00 exkl. MWSt. 

 

Beschluss 
 Die Gemeindeversammlung genehmigt die Auslagerung der Fakturierung für die 

Bereiche der wiederkehrenden Gebühren von Elektro-, Wasserversorgung, Ab-
wasser und Kehricht ab 1. Januar 2012 an die Energieversorgung Büren AG, mit 

wiederkehrenden Kosten von jährlich Fr. 30‘100.00 exkl. MWSt und einmaligen 
Kosten von Fr. 35‘320.00 exkl. MWSt. 
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1.1711 
 
 

Kulturelles / Regionale Kulturkonfernez Biel RKK 
 
 

 Regionale Kulturkonferenz RKK 
 
 

 Genehmigung 
 
 

Bericht Regionale Kulturkonferenz RKK 

Seit 2000 beteiligen sich die Stadt Biel, der Kanton Bern und 47 (heute 45) umlie-
gende Gemeinden an der Finanzierung von sieben (künftig fünf) regional bedeuten-
den Kulturinstitutionen in der Stadt Biel. Grundlage bildet das Kulturförderungsge-

setz (KFG). Die Leistungen der Institutionen und die Abgeltung durch die Finanzie-
rungsträger werden in Leistungsverträgen für jeweils eine vierjährige Vertragsperi-

ode festgelegt. Die laufenden Verträge müssen per 1. Januar 2012 erneuert wer-
den. Die Subventionen werden nach folgendem Schlüssel geleistet: 
 

 Stadt Biel Kanton 
Bern 

RKK-
Gemeinden 

Stadt So-
lothurn 

Theater und Or-
chester Biel So-

lothurn 

36 % 28.8 % 7.2 % 28 % 

CentrePasquArt 64 % 26 % 10 %  

Stadtbibliothek 
Biel Neues Mu-

seum Biel NMB 
Spectacles fran-
çais 

70 % 20 % 10 %  

 
Kulturförderung im Interesse von Stadt und Region 

Grössere Kulturinstitutionen befinden sich in der Regel in den Zentren der Agglome-
rationen. Ihre Angebote nutzen sowohl die Bewohnerinnen und Bewohner der Kern-

städte als auch jene der umliegenden Gemeinden. In Biel haben Erhebungen in der 
Vergangenheit gezeigt, dass mehr als ein Drittel der Besucherinnen und Besucher 

aus der Region stammen. Der Nutzen der kulturellen Angebote darf aber nicht nur 
an der Anzahl Besucherinnen und Besucher gemessen werden. Die Kulturinstitutio-
nen leisten einen wesentlichen Beitrag an die Lebensqualität und die Standortatt-

raktivität von Stadt und Region. Davon profitieren alle Gemeinden, z.B. wenn sie 
sich als attraktive Wohnorte profilieren wollen. Ein weiteres Beispiel für einen kon-

kreten Nutzen sind die vielfältigen kulturpädagogischen Angebote der Kulturinstitu-
tionen, die allen Schulen der Region offen stehen. Nicht zu unterschätzen ist zudem 
die Bedeutung der professionellen Kultur für die ebenso wichtige, häufig lokal ver-

ankerte Laienkultur. In vielen Bereichen wird es ohne professionelle Kultur langfris-
tig auch keine Laienkultur mehr geben. 

 
Erhöhung der Subvention um Fr. 140'803.00 (Anteil RKK-Gemeinden) 
Der enge finanzielle Rahmen stellt alle Kulturinstitutionen seit langem vor grosse 

Herausforderungen. Das Sparpotenzial wurde in den letzten Jahren weitgehend 
ausgereizt. Weitere generelle Einsparungen sind nicht nachhaltig und gefährden die 

Existenz der Institutionen. Kultur ist personalintensiv, d.h. Einsparungen gehen 
grösstenteils zu Lasten des Personals (tiefes Lohnniveau, keine Lohnperspektiven). 
Schon heute können zudem die notwendigen Rückstellungen für Unterhalt und In-

vestitionen nicht mehr getätigt werden. Weitere Einsparungen sind nur durch Leis-
tungsreduktionen möglich, wobei diese immer auch zu einer Ertragsminderung füh-

ren. Vor diesem Hintergrund soll die Subvention für die fünf Kulturinstitutionen um 
Fr. 140'803.00 erhöht werden (Anteil der RKK-Gemeinden). Darin enthalten sind 
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der Teuerungsausgleich seit der letzten Vertragserneuerung (3,6 % = 
Fr. 45'918.00) sowie Subventionserhöhungen für alle Kulturinstitutionen mit Aus-

nahme des CentrePasquArt (Fr. 94'885.00). Die Subventionserhöhungen basieren 
auf langfristig ausgerichteten Strategien und Zielen für die einzelnen Kulturinstituti-

onen. Insbesondere die Erhöhungen im Zusammenhang mit den zwei Fusionen 
(Theater und Orchester Biel Solothurn Konferenz Kultur: Botschaft und Anträge an 
die RKK-Gemeinden 2 und Neues Museum Biel) haben zum Ziel, strukturelle Prob-

leme zu beheben und den Institutionen bessere Rahmenbedingungen für die Zu-
kunft zu verschaffen. 

 

 Theater 

und  
Orches-
ter Biel 

Solo-
thurn 

Stadt-

biblio-
thek 
Biel 

Neues  

Muse-
um Biel 

Spectac-

les fran-
çais 

Centre  

Pas-
quArt 

Total 

RKK-
Gemeinden 

      

Subvention 
2008-2011 

749‘915 261‘590 142‘130 45‘030 76‘835 
1‘275‘50

0 

Teuerung-
saus-gleich 
(3.6 %) 

26‘997 9‘417 5‘117 1‘621 2‘766 45‘918 

Subventions-
erhöhung 

21‘600 14‘285 41‘000 18‘000  94‘885 

Subvention 
2012-2015 

798‘512 285‘292 188‘247 64‘651 79‘601 
1‘416‘30

3 

 
Theater Biel Solothurn und Sinfonieorchester Biel: Das Sinfonieorchester Biel 

(SOB) und das Theater Biel Solothurn (TBS) haben sich in künstlerischer Hinsicht 
äusserst positiv entwickelt, haben jedoch gravierende finanzielle Schwierigkeiten. 

Die Folgen spürt in erster Linie das Personal (vergleichsweise sehr tiefes Lohnni-
veau, hohe Arbeitsbelastung, keine Lohnerhöhungen seit Jahren). Es fehlen aber 
auch die Mittel für dringend nötige Rückstellungen und Investitionen in den Betrieb. 

Hinzu kommen betriebliche und organisatorische Probleme in der Zusammenarbeit 
von Theater und Orchester beim Musiktheater. Die Subventionserhöhungen von 

2007 und die Bilanzsanierung des SOB durch die Stadt Biel und den Kanton Bern 
konnten die finanzielle Situation nicht wie erhofft stabilisieren. Unter den heutigen 
Rahmenbedingungen ist das SOB nicht mehr existenzfähig. Das TBS ist durch das 

Musiktheater betrieblich und finanziell eng mit dem SOB verbunden. Die einzige 
Lösung für eine nachhaltige Verbesserung der Situation ist die Zusammenführung 

von TBS und SOB in einer gemeinsamen Organisation, verbunden mit einer Sub-
ventionserhöhung und einer Reduktion der Leistungen. Die Subventionserhöhung 
um Fr. 300'000.00 ist nötig, um die künstlerische Qualität zu sichern und zu ver-

hindern, dass ein zu enger finanzieller Rahmen die Umsetzung der Reorganisation 
gefährdet. Die Stiftungsräte von TBS und SOB haben der Fusion (per Mitte 2011) 

einstimmig zugestimmt. 
 

Stadtbibliothek Biel: Wie andere Bibliotheken auch, ist die Stadtbibliothek Biel 
mit neuen Kundenbedürfnissen und verändertem Kundenverhalten konfrontiert. Um 
attraktiv zu bleiben, muss die Stadtbibliothek Biel einen stets aktuellen Multimedia-

Bestand anbieten und eine vielfältige, anspruchsvolle und zweisprachige Kundschaft 
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kompetent und individuell beraten können. Mit den heutigen finanziellen Mitteln ist 
dies nicht mehr möglich. Es fehlen insbesondere Mittel für die Erneuerung des Me-

dienangebots und für spezielle Aktionen zur Gewinnung neuer Kundenkreise. Die 
Sparmöglichkeiten sind aufgrund der hohen Fixkosten für Personal und Medien be-

grenzt und ausgeschöpft. Es droht ein Teufelskreis aus sinkender Attraktivität und 
rückläufiger Nachfrage, der letztlich zu einem defizitären Betrieb führt. Mit einer 
Erhöhung der Subvention um Fr. 142'855.00 wird sichergestellt, dass die Stadtbib-

liothek in Zukunft mehr Mittel für die Erneuerung des Medienangebots sowie für die 
Kundengewinnung und –pflege einsetzen kann. Ein weiterer Schritt zu Attraktivie-

rung der Stadtbibliothek wurde mit der Einführung der automatisierten Ausleihe im 
August 2010 umgesetzt. Den Investitionskredit von Fr. 1,4 Mio. tragen die Stadt 
Biel (75 %) und der Kanton Bern (25 %). 

 
Neues Museum Biel NMB: Die Museen Schwab und Neuhaus sollen im neuen 

«Neuen Museum Biel NMB» vereint werden, das zudem die Betreuung der Samm-
lung Robert übernehmen soll. Die Fusion ist museumspolitisch begründet. Das Ziel 
ist die Stärkung des Profils und der Ausstrahlung des neuen Museums und seiner 

Sammlungen. Dies bedingt neben dem organisatorischen Zusammenschluss unter 
einem Dach auch eine Offensive in der Museumstätigkeit. Dazu soll der Leistungs-

auftrag explizit auf die Stadt- und Regionalgeschichte ausgeweitet und die Ausstel-
lungstätigkeit verstärkt werden. Gleichzeitig sollen mit dem neuen Leistungsvertrag 
kostendeckende Mieten entrichtet werden. Beides führt trotz fusionsbedingter Ein-

sparungen zu einem zusätzlichen Finanzbedarf von Fr. 410'000.00. Der Verzicht auf 
die Fusion würde nicht weniger Kosten verursachen. Das Museum Neuhaus ist unter 

den heutigen finanziellen Rahmenbedingungen nicht überlebensfähig. Erst die Fusi-
on und die damit erzielten Synergiegewinne ermöglichen eine stabile Finanzierung 
und eine inhaltliche Stärkung, die dem Neuen Museum Biel gute Zukunftsperspekti-

ven verschaffen. 
 

Spectacles français: Die Stärkung des französischsprachigen Theaters war ein 
Schwerpunkt der letzten Vertragserneuerung. 2007 haben die Stadt Biel und die 
RKK-Gemeinden eine Erhöhung der Subvention für die Spectacles français (damals 

noch Fondation du théâtre d’expression française) um Fr. 360'000.00 beschlossen. 
Die zusätzlichen Mittel waren vorgesehen für die Professionalisierung des Gastspiel-

betriebs, die Vernetzung mit anderen Kulturinstitutionen und insbesondere mit der 
frankophonen Theaterszene sowie eine Ausweitung des Angebots. Da der Kanton 
Bern seinen Finanzierungsanteil nicht – wie von der Konferenz Kultur beantragt – 

von 20 % auf 40 % erhöhte, wurde die Subventionserhöhung nachträglich auf 
Fr. 180'000.00 halbiert. Damit die damals beschlossenen Massnahmen vollumfäng-

lich umgesetzt werden können, soll die Subvention für die Spectacles français ab 
2012 um Fr. 180'000.00 erhöht werden. Für jene 42 Gemeinden, die seit 2008 ei-

nen zusätzlichen freiwilligen Beitrag an die Spectacles français leisten, hat die Sub-
ventionserhöhung keine Mehrkosten zur Folge. 
 

CentrePasquArt: Das CentrePasquArt hat sich in den 20 Jahren seines Bestehens 
zu einem national viel beachteten Ausstellungsort entwickelt. Im Vergleich mit ähn-

lichen Institutionen und angesichts der grossen Ausstellungsfläche ist das Centre-
PasquArt erheblich unterfinanziert. Es hat zu wenig Mittel für seine Kernaufgaben 
zur Verfügung und ist sehr abhängig von Drittmitteln. Im Unterschied zu den ande-

ren Mietern (Kunstverein, Filmpodium und Photoforum) entrichtet das CentrePas-
quArt keine Miete an die Eigentümerin des Gebäudes (Stiftung Pasquart). Ange-

sichts der gesunden Bilanz und der positiven Rechnungsabschlüsse der letzten Jah-
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re sind die Bedürfnisse des CentrePasquArt im Vergleich mit den anderen vier Insti-
tutionen nicht vordringlich. Die Subvention wird deshalb auf dem heutigen Stand 

belassen (zuzüglich des Teuerungsausgleichs). Die Risiken der Unterfinanzierung 
und der absehbare Mittelbedarf für die Miete müssen aber im Auge behalten wer-

den. Eine Konsolidierung des CentrePasquArt ist ab 2016 ins Auge zu fassen.  
 
Einmalige Transformationskosten und Investitionen für das «Theater und 

Orchester Biel Solothurn» von Fr. 123'883.00 (Anteil RKK-Gemeinden) 
Die Bildung der neuen Organisation «Theater und Orchester Biel Solothurn» ist mit 

einmaligen Kosten für den Übergangsprozess (sog. Transformationskosten) und 
Investitionen verbunden. Die Transformationskosten werden auf Fr. 1,65 Mio. ge-
schätzt und beinhalten Rückstellungen für absehbare Verluste von TBS und SOB in 

der laufenden Vertragsperiode, Rückstellungen für den Mehraufwand in den bereits 
geplanten Saisons 2011/12 und 2012/13, Rückstellungen für personelle Massnah-

men im Rahmen der Leistungsreduktion (z.B. Frühpensionierungen) sowie die Kos-
ten für die Gründung der neuen Organisation, das Stiftungskapital und die Projekt-
begleitung. Die Investitionen von Fr. 200'000.00 sind nötig für die Erneuerung der 

Büroinfrastruktur (insb. EDV), Personalschulung, PR-Auftritt, Website etc. Die 
Transformationskosten und die Investitionen können nicht von der neuen Instituti-

on getragen werden (ausser deren Subvention würde noch zusätzlich massiv er-
höht). Sie sollen deshalb von den Finanzierungsträgern übernommen werden. Der 
Anteil der RKK-Gemeinden (6,7 %) beläuft sich auf Fr. 123'883.00. Die Transfor-

mationskosten und die Investitionen sind nicht Gegenstand des Leistungsvertrags 
mit dem Theater und Orchester Biel Solothurn. Sie werden separat beantragt, und 

jede Gemeinde kann autonom über ihren Beitrag entscheiden. Die Finanzierungs-
träger tragen nur die effektiv anfallenden Kosten. Allfällig nicht benötigte Mittel 
werden rückerstattet. 

 
Änderung des Finanzierungsschlüssels unter den RKK-Gemeinden 

Der Finanzierungsanteil der RKK-Gemeinden wird mit einem Verteilschlüssel auf die 
Gemeinden aufgeteilt. Bisher wurden die Anteile der einzelnen Gemeinden zu 50 % 
pro Kopf der Bevölkerung und zu 50 % gewichtet nach Steuerkraft berechnet. Diese 

Berechnungsweise wird für die Subventionsperiode 2012–2015 geändert. Die Be-
rücksichtigung der Steuerkraft entfällt. Massgebend für die Beiträge ist nur noch die 

Einwohnerzahl. Die Änderung erfolgt in Anlehnung an das kantonale Finanz- und 
Lastenausgleichssystem (FILAG). Dieses sieht vor, dass der Ausgleich zwischen fi-
nanzstarken und finanzschwachen Gemeinden primär im direkten Finanzausgleich 

stattfinden soll. 
 

Anträge der Konferenz Kultur an die RKK-Gemeinden 

Die Regionale Kulturkonferenz RKK beantragt folgenden Beschluss: 

1. Die folgenden Leistungsverträge werden genehmigt: 

– Neuer Leistungsvertrag mit der Stiftung Theater und Orchester Biel Solothurn 

mit einer jährlichen Abgeltung (inkl. Teuerungsausgleich) von Fr. 11'094'452. 

– Änderung des Leistungsvertrags mit der Stiftung Stadtbibliothek Biel mit Er-

höhung der jährlichen Abgeltung (inkl. Teuerungsausgleich) auf 

Fr. 2'852'967.00. 

– Neuer Leistungsvertrag mit der Stiftung Neuhaus (Neues Museum Biel) mit 

einer jährlichen Abgeltung (inkl. Teuerungsausgleich) von Fr. 1'882'467.00 



Protokoll Gemeindeversammlung 
 
 

vom  15.06.2011 
   
 

 

  

– Änderung des Leistungsvertrags mit der Fondation Spectacles français mit 

Erhöhung der jährlichen Abgeltung (inkl. Teuerungsausgleich) auf 

Fr. 646'493.00. 

– Verlängerung des Leistungsvertrags mit der Stiftung CentrePasquArt Biel-

Bienne mit einer jährlichen Abgeltung (inkl. Teuerungsausgleich) von 

Fr. 794'722.00. 
2. Für die fünf Kulturinstitutionen (Theater und Orchester Biel Solothurn, Stadtbib-

liothek Biel, Neues Museum Biel, Spectacles français, CentrePasquArt) wird ab 

2012 ein jährlich wiederkehrender Beitrag von Fr. 52‘726.00 bewilligt.  
3. Kommen die Leistungsverträge im Sinne von Art. 13e oder 13f des Kulturförde-

rungsgesetzes zustande, wird der Beitrag als gebundene Ausgabe in den jährli-
chen Voranschlag aufgenommen. 

 

Regionale Kulturkonferenz RKK beantragt folgenden Beschluss: 
1. An die Transformationskosten und Investitionen für den Aufbau der neuen Or-

ganisation Theater und Orchester Biel Solothurn wird ein einmaliger Beitrag von 
Fr. 4‘611.00 bewilligt.  

2. Der Beitrag wird in den Voranschlag 2012 aufgenommen. 

 
Bericht Gemeinderat 

Mit jeder neuen Vertragsperiode der Leistungsverträge RKK werden die Beiträge an 
die fünf Kulturinstitutionen teurer. Die Einflussnahme der einzelnen Gemeinden ist 
relativ gering. Die Gemeinderäte der Anschlussgemeinden hatten im Januar 2011 

Gelegenheit, eine Stellungnahme zu den neuen Leistungsverträgen abzugeben. Lei-
der wurden die kritischen Eingaben von Safnern sowie von anderen Gemeinden 

nicht berücksichtigt. Auf Grund dessen, hat der Gemeinderat beschlossen, der Ge-
meindeversammlung die Ablehnung der Leistungsverträge zu beantragen. 
 

Für die Genehmigung der Leistungsverträge müssen wenigstens zwei Drittel der 
beitragspflichtigen umliegenden Gemeinden, die mindestens drei Viertel der Bevöl-

kerung repräsentieren, zustimmen. 
 
Finanzielles 

Der jährlich wiederkehrenden Beitrag von Fr. 52‘726.00 auf Grund der neuen Leis-
tungsverträge mit fünf kulturellen Institutionen in der Stadt Biel für die Vertragspe-

riode 2012-2015 ist um Fr. 5‘585.00 höher, als die bisherigen Beiträge von 2008-
2011. Der Beitrag an die Transformationskosten und Investitionen für den Aufbau 
der neuen Organisation Theater und Orchester Biel Solothurn beträgt für Safnern 

einmalig Fr. 4‘611.00. 
 

Erläuterungen 
Stefan Müller erläutert, dass der Gemeinderat nicht grundsätzlich gegen die Kultur 
ist. Jedoch sollten nicht immer nur die Gemeinden zur Kasse gebeten werden, son-

dern auch ihre Anliegen ernst genommen werden.. 
2/3 der Gemeinden müssen dem Vertrag zustimmen und davon 3/4 der Bevölke-

rung vertreten sein, damit die Vertäge zustande kommen. Im Moment liegen noch 
keine definitiven Resultate vor, die Tendenz liegt aber so, dass der Antrag wohl-

durch die Mehrheit der Gemeinden angenommen wird, was zur Folge hat, dass die 
Einwohnergemeinde Safnern mitbezahlen muss – auch bei einer Ablehnung der 
Verträge durch die Gemeindeversammlung. Hingegen kann die Gemeinde nicht 

verpflichtet werden, sich an den Transformationskosten zu beteiligen. 
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Diskussion 

Willi Rihs erkundigt sich, weshalb bei einer Ablehnung durch die GV, die Gemeinde 
bei einem Mehrheitsbeschluss des Kulturverbandes trotzdem mitbezahlen muss. 

 
Stefan Müller verweist auf das Kulturgesetz, welches dies so vorsieht.  
 

Herr Zangger erkundigt sich, was das Ziel des Gemeinderats ist. 
 

Stefan Müller teilt mit, dass Ziel des Gemeinderats ist, seine Unzufriedenheit zu 
äussern, dass auch auf die Anliegen und Bedürfnisse der kleinen Gemeinden einge-
gangen wird, und dass auch die finanziellen Auslagen überdacht und begrenzt wer-

den. 
 

Heinz Fankhauser sagt aus, dass er grundätzlich für Kultur ist, dass aber die Ge-
meinden nicht unbeschränkt Mittel haben, um sich ins endlose zu beteiligen. 
 

Therese Salzmann zeigt sich erstaunt über die ablehnende Haltung des Gemeinde-
rates, und dass dieser das Geschäft zur Ablehnung empfiehlt. 90% des Budgets der 

Gemeinde ist gebunden, wobei der Kulturbeitrag nicht ins Gewicht fällt.  
 
Stefan Müller ist der Meinung, dass die Frage „was wollen wir für die Kultur bezah-

len“ und „wie auf die Anträge/Bedürfnisse der Gemeinden eingegangen wird“ das 
Argument sind. 

 
Herr Frei ist der Meinung, dass der Prozentsatz der Safnerer hoch ist, welche am 
kulturellen Leben in Biel teilnehmen und dies doch unterstützt werden sollte. 

 
Alfred Brechbühler erachtet die Haltung des Gemeiderates und eine allfällige Ableh-

nung des Beitrages als Fingerzeig, dass die kleinen Gemeinden auch ernst genom-
men werden. 
 

Markus Stübner erkundigt sich, ob bei Ablehnung von Safnern eine 2/3 Ablehnung 
– nach dem heutigen Stand – noch beeinflussen könnte. 

 
Stefan Müller kann im heutigen Zeitpunkt noch keine verbindliche Aussage machen, 
denkt jedoch, dass tendenziell eine Annahme des Geschäfts der Kulturkonferenz 

durch Mehrheitsbeschluss der Gemeinden zu erwarten ist. 
Wenn das Geschäft durch Gemeindeversammlung abgelehnt wird, und der Antrag 

durch der Kulturkonferenz trotzdem zur Annahme kommt, muss sich die Gemeinde 
Safnern an den Kosten beteiligen. 

 
Cornelia Hügi-Mäder ist der Meinung, dass die Gemeinde ein schlechtes Zeichen 
setzt, mit einer Ablehnung. Sie erachtet den Betrag im Verhältnis zum Budget von 

Safnern unverhältnismässig. 
 

Herr Weber ist der Meinung, dass die kleinen Gemeinden auch durch die Kulturkon-
ferenz ernst genommen werden sollten. 
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Antrag 

 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Ablehnung der Leis-
tungsverträge, Antrag RKK Nr. 1 bis 3, zu beschliessen.  

 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Ablehnung der 
Transformationskosten, Antrag RKK Nr. 1 und 2, zu beschliessen. 

 

Beschluss 
 Die Gemeindeversammlung beschliesst die Ablehnung der Leistungsverträge, 

Antrag RKK Nr. 1 bis 3.  
 Die Gemeindeversammlung beschliesst die Ablehnung der Transformationskos-

ten, Antrag RKK Nr. 1 und 2. 
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4.511.29 
 
 

Kirchweg 
 
 

 Kirchweg / Werkleitungen 
 
 

 Genehmigung 
 
 

Bericht 

Die Wasserleitung im Kirchweg wurde 1914 erstellt und ist damit eine der ältesten 
Wasserleitungen in der Gemeinde Safnern. Die normale Lebensdauer einer Trink-
wasserleitung von ca. 80 Jahren ist längst überschritten. Um Kosten aufgrund zu-

nehmender Leitungsbrüche zu vermeiden und die Versorgungssicherheit weiterhin 
zu gewährleisten, sollte die Wasserleitung im Kirchweg dringend ersetzt werden.  

 
Die bestehende Kanalisationsleitung im Kirchweg weist offene Fugen, Risse, Ablage-
rungen und örtliche Setzungen auf. Teilweise muss die Leitung ersetzt werden, in 

gewissen Abschnitten reicht eine Sanierung aus. Gemäss Generellem Entwässe-
rungsplan (GEP) ist der Ersatz resp. die Sanierung der Abwasserleitung Kirchweg in 

den Jahren 2003 bis 2012 vorgesehen. 
 
Der Belag des Kirchwegs ist teilweise stark gerissen. Dies weist auf einen ungenü-

genden Oberbau hin. Durch die Grabarbeiten für die Wasserleitung und die Kanali-
sation wird der Oberbau in den Grabenbereichen verstärkt, so dass dort die Strasse 

saniert ist. Es ist vorgesehen, zwischen der Einmündung in die Paul Jenni Strasse 
und Parzelle 698 (Kirchweg 4) neben und zwischen den Gräben der Wasser- und 
Abwasserleitung ebenfalls den Oberbau zu ersetzen. Zwischen der Parzelle 698 

(Kirchweg 4) und der Einmündung Weyernweg wird der Deckbelag auf der ganzen 
Strassenbereite erneuert. 

 
Finanzielles 
Gemäss Grundlagenerarbeitung sowie Kostenvorschlag vom Büro OCW Ingenieure 

+ Umweltberater AG ist mit folgenden Kosten inkl. MWSt zu rechnen: 
 

Anteil Strasse  Fr. 114‘000.00 
Anteil Wasserleitung Fr. 304‘000.00 
Anteil Abwasserleitung Fr. 268‘000.00 

Total Projektkosten  Fr. 686‘000.00 
 

Die Kosten für die Abwasserleitung sowie die Strasse können über die besehenden 
Rahmenkredite abgerechnet werden. 

 
Rahmenkredit Sanierung Kanalisationen 2007 – 2012, genehmigt an der GV vom 
2. Dezember 2005, Kreditsumme  Fr.  1‘500‘000.00 

kumulierte Ausgaben 31. Dezember 2010 Fr. 553‘586.15 
Saldo brutto ohne MWSt. Fr. 946‘413.85 

Sanierung Kanalisation Kirchweg Fr. 268‘000.00 
Restkredit Fr. 678‘413.85 
 

Rahmenkredit Strassensanierungen 2009 – 2013, genehmigt an der GV vom 
13. Juni 2008, Kreditsumme Fr. 625‘000.00 

Kumulierte Ausgaben 31. Dezember 2010 Fr.  212‘287.55 
Saldo brutto ohne MWSt Fr.  412‘712.45 
Sanierung Kirchweg Fr. 114‘000.00 

Restkredit Fr. 298‘712.45 
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Für die Sanierung der Wasserleitung ist ein Verpflichtungskredit in der Höhe von 
Fr. 304‘000.00 erforderlich. 

 
Die Ausführung des Sanierungsprojekts Kirchweg ist hinsichtlich des geplanten 

Neubaus der Burgergemeinde auf der Parzelle 448 im Jahre 2012 vorgesehen. Auf 
Grund der aktuellen finanziellen Situation der Einwohnergemeinde Safnern lässt 
sich zur Zeit nicht festlegen, ob das Sanierungsprojekt Kirchweg mit Gesamtkosten 

von Fr. 686‘000.00 durch eigene Mittel finanziert werden kann. Die Projektkosten 
der Bereiche Wasser und Abwasser werden den jeweiligen Spezialfinanzierungen 

belastet. 
 
Erläuterungen 

Andreas Mori erläutert die Notwendigkeit der Sanierung Kirchweg:  
 Die Wasserleitung datiert aus dem Jahre 1914 und ist eine Graugussleitung. 

Die Behebung von Leitungsbrüchen verursacht hohe Kosten. 
 Die Kanalisation ist in einem schlechten Zustand und weißt offene Fugen, 

Risse und Ablagerungen auf. Dies wurde anlässlich von Filmaufnahmen bei 

der Kanalinspektion festgestellt. 
 Der Belag ist auf der gesamten Länge in einem schlechten Zustand. Es sind 

Risse und Flicke vorhanden. 
 Nach den Leitungsbauarbeiten wird beim Strassenaufbau auch gleich die Kof-

ferung so gestaltet, dass sie den zukünftigen Verkehrslasten gewachsen ist. 

 
Diskussion 

Markus Stübner erkundigt sich nach dem heutigen Stand der Spezialfianzierungen. 
geht. 
 

Sandra Geider teilt mit: 
Spezialfinanzierung Wasser: Fr. 180‘000.00 

Spezialfinanzierung Abwasser: Fr. 764‘000.00 
Spezialfinanzierung Elektro: Fr. 217‘000.00 
 

Antrag 
- Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Projekts Sanierung Kirchweg 

mit Gesamtkosten von Fr. 686‘000.00 zu genehmigen. 
- Für die Sanierung der Wasserleitung wird ein Verpflichtungskredit von Fr. 

304‘000.00 beantragt. Die Kosten für die Sanierung der Kanalisation und der 

Strasse werden über die bestehenden Rahmenkredite Sanierung Kanalisation 
2007 bis 2012 sowie Strassensanierung 2009 bis 2013 abgerechnet. 

 
Beschluss 

- Die Gemeindeversammlung genehmigt das Projekt Sanierung Kirchweg mit Ge-
samtkosten von Fr. 686‘000.00. 

- Der Verpflichtungskredit von Fr. 304‘000.00 für die Sanierung der Wasserlei-

tung wird genehmigt. Die Kosten für die Sanierung der Kanalisation und der 
Strasse sind über die bestehenden Rahmenkredite Sanierung Kanalisation 2007 

bis 2012 sowie Strassensanierung 2009 bis 2013 abzurechnen. 
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12.400 
 
 

Leitungen, Wasserlieferungen 
 
 

 Wasserleitung Reservoir Burirain-Quellenweg 
 
 

 Kenntnisnahme 
 
 

Bericht 

An der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2008 wurde ein Verpflichtungs-
kredit von Fr. 350‘000.00 für die Sanierung der Wasserleitung Burirain-Quellenweg 
genehmigt. Die Projektabrechnung wurde auf Antrag des Gemeinderats durch die 

Gemeindeversammlung am 8. Dezember 2010 zur Kenntnis genommen (Kreditun-
terschreitung von Fr. 17‘482.95, entspricht 5 %). Nach dieser Gemeindeversamm-

lung sind die Honorarschlussabrechnung sowie zwei weitere Rechnungen eingetrof-
fen, weshalb die Kreditabrechnung nochmals durch den Gemeinderat genehmigt 
werden musste.  

 
Total Projektkosten Fr. 346‘931.15 

./. Kredit vom 5. Dezember 2008 Fr. 350‘000.00 
 
Kreditunterschreitung Fr. 3‘068.85 

  
Die Kreditunterschreitung von Fr. 3‘068.85 entspricht 0.88 % der Kreditsumme.  

 
Der Gemeinderat hat die ergänzte Abrechnung des Verpflichtungskredites für 
die Sanierung der Wasserleitung Burirain-Quellenweg am 31. Januar 2011 ge-

nehmigt und legt diese den Stimmberechtigten zur Kenntnisnahme vor. 
 

Kenntnisnahme 
Die Gemeindeversammlung nimmt Kenntnis von der Abrechnung des Verpflich-
tungskredits Wasserleitung Burirain-Quellenweg. 
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Baulanderschliessungen, Baulandumlegungen 
 
 

 Rahmenkredit für Erschliessungen 
 
 

 Kenntnisnahme 
 
 

Bericht 

An der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 1997 wurde ein Rahmenkredit 
von Fr. 3‘165‘000.00 für die Basiserschliessungen beschlossen. Bis ins Jahr 2010 
sollten folgende Gebiete erschlossen werden: 

 
Terrassenstrasse Fr. 772‘000.00 

Überbauung im Tal Fr. 608‘000.00 
Überbauung Zilte Fr. 1‘490‘000.00 
Überbauung Stygräbe Fr. 295‘000.00 

 
Der Rahmenkredit wurde aufgeteilt in die Sachgebiete 

Kanalisation Fr. 725‘000.00 
Wasser Fr. 572‘000.00 
Elektro Fr. 358‘000.00 

Verkehr Fr. 1‘510‘000.00 
 

Der Stand der Basiserschliessungen je Gebiet ist wie folgt: 
 
Terrassenstrasse 

Abgeschlossen, Teilabrechnung für dieses Gebiet an GV vom 15. Juni 2007 
 

Total Erschliessungskosten Fr. 427‘253.45 
./. Anteil Kredit Terrassenstr. Fr. 772‘000.00 
Kreditunterschreitung Fr. 344‘746.55 44.66 % 

 
 

Überbauung im Tal/Sonnhalde 
Erschliessung wurde auf Grund Verzögerungen beim Bauvorhaben noch nicht vor-
genommen. Es wurden einzig Projektkosten für ein neues Erschliessungsprojekt in 

diesem Gebiet dem Kredit belastet. 
 

Total Ausgaben Fr. 12‘944.25 
./. Anteil Kredit Überbauung im Tal Fr. 608‘000.00 

Kreditunterschreitung Fr. 595‘055.75 97.87 % 
 
Überbauung Zilte 

Leider stimmt die Bauabrechnung der OCW mit der Verpflichtungskreditkontrolle 
der Finanzverwaltung nicht überein.  

 

Kredit OCW Gemeinde

Strassenbau 494'000.00 264'360.95 288'075.10

Wasser 261'000.00 198'246.95 186'482.80

Kanalisation 474'000.00 504'428.70 463'882.65

Elektro 261'000.00 154'171.55 151'058.40

Total 1'490'000.00 1'121'208.15 1'089'498.95  
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Es ist nicht möglich die Differenzen der Abrechnungen OCW und der Verpflichtungs-

kreditkontrolle der Finanzverwaltung zu klären. Grundsätzlich hat die Kreditabrech-
nung anhand unserer Kreditkontrolle zu erfolgen. 

 
Total Erschliessungskosten Fr. 1‘089‘498.95 
./. Anteil Kredit Zilte. Fr. 1‘490‘000.00 

Kreditunterschreitung Fr. 400‘501‘05 26.88 % 
 

 
Überbauung Stygräbe 
Die Überbauung sowie die Basiserschliessung wurden bisher nicht realisiert. Somit 

wurden auch keine Kosten verursacht. 
 

Total Ausgaben Fr. 0.00 
./. Anteil Kredit Überbauung Stygräbe Fr. 295‘000.00 
Kreditunterschreitung Fr.  295‘000.00 100.00% 

 
 

Zusammenzug 
 
Total Ausgaben Fr. 1‘529‘696.65 

./. Rahmenkredit vom 05.12.1997 Fr. 3‘165‘000.00 
Kreditunterschreitung Fr.  1‘635‘303.35 51.67 % 

 
Künftig werden objektbezogene Kredite bei dem zuständigen Organ eingeholt. 
 

Der Gemeinderat hat die Abrechnung des Rahmenkredits für Basiserschlies-
sungen am 26. April 2011 genehmigt und legt diese den Stimmberechtigten 

zur Kenntnisnahme vor. 
 
Kenntnisnahme 

Die Gemeindeversammlung nimmt Kenntnis von der Abrechnung des Rahmenkre-
dits Basiserschliessung. 
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Gemeindeversammlung 
 
 

 Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2011 
 
 

 Orientierungen 
 
 

8.1 Schliessung Quelle 1.4 im Bereich Riedrain 

An der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2010 haben die Stimmberechtig-
ten dem Gemeinderat den Auftrag erteilt, die Rechtssituation bezüglich Kompetenz 
und Zuständigkeit für die Schliessung der Quelle 1.4 zu klären sowie alle Möglich-

keiten und Massnahmen zu prüfen, um die Quellfassung 1.4 wieder zu öffnen. Den 
Stimmberechtigten sind die Resultate dieser Prüfung an der Gemeindeversammlung 

im Juni 2011 vorzulegen. 
 
Kompetenz und Zuständigkeit 

Gemäss Rechtsauskunft vom Kantonalen Amt für Gemeinden und Raumordnung 
sind Ausgaben gebunden, wenn bezüglich ihrer Höhe, dem Zeitraum ihrer Vornah-

me oder anderer Modalitäten kein Entscheidungsspielraum besteht. Somit handelt 
es sich bei den jährlichen Mehrkosten, welche durch die Schliessung der Quellfas-
sung 1.4 entstehen, um gebundene Ausgaben, wofür der Gemeinderat zuständig 

(Art. 16 Abs. 2 Gemeindeordnung Safnern) ist. In diesem Fall hätte grundsätzlich 
zuerst ein Gemeinderatsbeschluss vorliegen sollen, bevor die Quellfassung ge-

schlossen wurde. Da dies jedoch nicht mehr möglich ist, kann der Gemeinderat die 
Betriebekommission auch noch nachträglich entlasten. 
 

Prüfung Wiedereröffnung Quelle 1.4 
Der Gemeinderat hat durch das Ressort Betriebe folgende Möglichkeiten und Mass-

nahmen für eine Wiedereröffnung der Quelle 1.4 geprüft: 
- Laut Kant. Amt für Wasser und Abfall (AWA) wurden folgende bauliche Mass-

nahmen zur Stellungnahme unterbreitet: Rigolen und Leitplanken, wasserdich-

ter Belag, Fluoreszenzwächter, Verkleinerung Schutzzone S1, Strassenverle-
gung. Grundsätzlich ist gemäss AWA nur bei einer Verlegung der Riedrainstras-

se eine Wiedereröffnung der Quelle 1.4 möglich. 
- Gemäss Beurteilung des Ingenieurbüros TEP ist eine Verlegung der Ried-

rainstrasse im betroffenen Gebiet möglich, würde jedoch Kosten von rund Fr. 

800‘000.00 bis 1‘500‘000.00 verursachen. Die Ausarbeitung eines Vorprojekts 
würde rund Fr. 15‘000.00 kosten.  

- Laut Kant. Amt für Wald erfordert eine Verlegung der Riedrainstrasse nebst ei-
ner Abänderung der Überbauungsvorschriften eine Rodungsbewilligung. Nach 

Beurteilung der Lage sind die erforderlichen Voraussetzungen für eine Rodungs-
bewilligung nicht vorhanden.  

 

Zudem wurde bei der Firma Kellerhals + Haefeli AG die Vorgehensweise bei Färb-
versuchen abgeklärt. Es steht somit fest, dass die Färbversuche vom 

16. September 2009 bei der Fassung 1.4 korrekt vorgenommen wurden. 
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Die Verlegung der Riedrainstrasse bei einer Kostenannahme von Fr. 1‘000‘000.00 
hätte folgende Auswirkungen auf den Steuerhaushalt der Einwohnergemeinde Saf-

nern: 
 
Belastung Steuerhaushalt 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Projektkosten 1'000'000.00 

Zins 1% von 1'000'000.00 10'000.00     10'000.00     10'000.00     10'000.00     10'000.00     10'000.00     

Abschreibungen 10 %

von Restw ert 100'000.00   90'000.00     81'000.00     72'900.00     65'610.00     59'049.00     

Total Belastung pro Jahr 1'110'000.00 100'000.00   91'000.00     82'900.00     75'610.00     69'049.00      
 

Die Verlegung der Riedrainstrasse würde den Steuerhaushalt ab 2013 für zehn Jah-
re mit rund 0.5 Steuerzehntel belasten. Der Gemeinderat erachtet dies als unver-

hältnismässig. 
 

Auf Grund der Abklärungen und der Rechtssituation hat der Gemeinderat am 
11. April 2011 die Schliessung der Quellfassung 1.4 rückwirkend genehmigt und 
einen Nachkredit für den zusätzlichen Wassereinkauf von Fr. 31‘200.00 gutgeheis-

sen.  
 

 
8.2 Revision Ortsplanung  
Mit der Zukunftskonferenz vom 2. April 2011 wurde die Bevölkerung dazu eingela-

den, aktiv mitzuhelfen die Vorspuren zum räumlichen Entwicklungskonzept zu le-
gen. Erfreulicherweise nahmen ca. 60 Personen aus der Bevölkerung und den Be-

hörden teil. Die Resultate werden an der Ergebniskonferenz vom 2. Juli 2011 durch 
das Raumplanungsbüro BHP Raumplan AG, Bern den Interessierten vorgestellt. 
 

Die Eckdaten der Ortsplanungsrevision (Stand heute) sehen wie folgt aus: 
April - August 2011 Zukunftskonferenz und räumliches Entwicklungskonzept  

September - Dezember 2011 Überarbeiten der Planungsinstrumente (Zonenplan, 
Baureglement, Richtpläne)  

Januar - März 2012 Mitwirkung der Bevölkerung  

April - Juli 2012 Vorprüfung durch Kanton  
August - Oktober 2012 Öffentliche Auflage  

November 2012 Beschlussfassung 
 
Wichtig: Dieser Zeitrahmen ist mit Vorbehalt zu geniessen, da Unvorhergesehenes 

nicht mit einberechnet ist. 
 

 
8.3 Reglement über die Gemeindebetriebe – Gewinnausschüttung Elektro 
Der Gemeinderat prüft zurzeit verschiedene Varianten, ob und in welcher Form eine 

Gewinnausschüttung aus der Spezialfinanzierung Elektro vorgenommen werden 
soll. Dazu findet im 2. Halbjahr 2011 eine Klausur statt. So lange keine reglementa-

rische Grundlage vorhanden ist, wird keine Gewinnausschüttung vorgenommen. 
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Gertrud Brönnimann teilt mit, dass sie noch nicht lange in Safnern wohnhaft ist. 

Sie fährt noch Auto, weis jedoch nicht weil ange. Frau Brönnimann erkundigt 
sich, ob der Busverkehr nicht via Lengnau – Grenchen erweitert werden könnte. 
 

Stefan Müller informiert, dass der Gemeinderat bereits seit einiger Zeit bestrebt 
ist, eine Verbindung via Lengnau – Grenchen. Entsprechende Gespräche sind auf 

laufen. 
 
Willi Rihs hat vor zwei Jahren an der Dezember-GV gefragt, ob die Rappen auf 

der Rechnung ausgewiesen werden muss. Die Rechnung wäre lesbarer. Zudem 
möchte er die rechtliche Situation wissen wer zuständig ist, wenn durch starke 

Gewitter wie vor zwei Wochen, Kies und Schmutz angeschwemmt und liegen 
bleibt. Ist es Sache des Bürger dieses Schwemmaterial angrenzend Strasse und 
Parzelle wegzuräumen, oder ist die Sache der Wegmeister. 

 
Beat Spahni nimmt sich der Sache an und wird dies klären. 

 
Stefan Müller informiert, dass am kommenden Freitag auf Samstag der 100-km-
Lauf stattfinden. Dieser führt erstmals bei Kilometer 92 beim Sportplatz Safnern 

durch. 
Am Dienstag, 21. Juni 2011 findet vor der Zivilschutzanlage Safnern das Fête de 

la Musique statt. 
 
 

Stefan Müller bedankt sich beim Gemeindepersonal und bei den Behördenmit-
gliedern für die geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit. Ebenfalls dankt 

er allen Anwesenden für das Erscheinen und wünscht einen schönen Sommer. 
 
 

Die Versammlungsteilnehmenden werden auf die Rügepflicht gemäss Artikel 38 
der Gemeindeordnung aufmerksam gemacht. Verletzungen von Zuständigkeits- 

bzw. Verfahrensvorschriften sind sofort zu melden. Wer rechtzeitige Rügen 
pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Wahlen und Beschlüsse nachträglich 
nicht mehr Beschwerde führen (Kant. Gemeindegesetz Art. 98 Abs. 3). 

 
 

 
Im Anschluss der Gemeindeversammlung offeriert die Einwohnergemeinde einen 

Apéro.  
 


